
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/8/30 3Ob596/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1977

Norm

EheG §37

TilgG 1972 §1 Abs1

Rechtssatz

War die Verurteilung des Ehegatten im Zeitpunkt seiner Eheschließung noch nicht getilgt, ist die Frage des Wegfalles

der Mitteilungspflicht von Vorstrafen aus dem Grunde der Tilgung der Verurteilung nicht zu erörtern.

Entscheidungstexte

3 Ob 596/77

Entscheidungstext OGH 30.08.1977 3 Ob 596/77

Veröff: RZ 1978/56 S 130
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